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RS OGH 1956/10/10 7Ob488/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1956

Norm

ABGB §863 CII

ABGB §1113

MG §23

Rechtssatz

In dem Eingehen einer Räumungsverp4ichtung durch eine Person, die die Wohnung auf Grund eines

familienrechtlichen Anspruches benützt, liegt der Verzicht auf die Geltendmachung der Einwendung dieses

familienrechtlichen Benützungsanpruches gegen die auf die Räumungsverpflichtung gestützte Räumungsklage.
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